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ew1 braucht die heutige Welt ine gesunde und feste OFra Ist das ber alles, W 4sSs

die Welt VO  b der 1rc. erwartet » Hs könnte Ja eines ages geschehen, daß die Welt sich
auf eine gesunde und allgemeinverbindliche ora einigt. Es g1bt viele Kräft in unNnserer

Welt, die nach Gerechtigkeit streben. An illen uch nıicht. Die Welt

bringt ja allerhand zustande. Nur eines kannn S1e uns nicht schenken: das Evangelium.
Wenn die Kirche nıicht verkündet, wırd CS n1emaAand tun. en WI1Ir heute den
Mut dazu

Kristen Skydsgaard

Nachkonzziliare Zwischenbilanz
Miıt der Veröffentlichung der Durchführungsbestimmun- rung der Lajeninıtiativen, wı1e s1e durch das Dekret über
SCH den erst während der Vierten Sitzungsperiode das Laienapostolat un die Pastoralkonstitution über die

Kırche 1ın der Welt VO  3 heute urglert werden, obliegenverabschiedeten Disziplinar- un Pastoraldekreten durch
das Motu propri0 Ecclesiae anciade om /. August 1966 wird. Das vorläufge Komitee wırd einstweilen tür die
(„Osservatore Romano“, 8. 66), die VOM Sekretär sukzessive weıtere Verwirklichung der Bestimmungen
der nachkonziliaren Zentralkommission un ehemaligen der beiden Dekrete, soOweıt s$1e den organısatorisch-insti-
Generalsekretär des Konzils, Erzbischof Pericle Felıicı1, tutionellen Bereich betreffen, die Inıtiatıve ergreıifen

12 August 1in einer Pressekonferenz erläutert WULIL- haben. Die Arbeit der nachkonziliaren Kommissıon für
den, 1St die unmittelbare Nachkonzilszeit Ende gC- die christliche Erziehung endete vorläufig ergebnislos.

Wıe Erzbischof Felicı auf der erwähnten PressekonferenzSangen Die nachkonziliaren Kommuıissıonen haben damıt
iıhre Arbeit beendet. Nur die nachkonziliare Zentral- 1n Rom erklärte, cah sıch die Kommuissıon nıcht 1ın der
kommission bleibt MIt dem Auftrag der authentischen Lage, in Anwendung des Dekrets über die christliche Er-

ziehung in kurzer eıt 1ne „Magna Charta“ der Er-Interpretation der Konzilsdekrete weıiterhın bestehen.
Die ursprünglıch bis Z 29 Jun] 1966 festgesetzte zıehung auszuarbeiten. Das Unternehmen ISt wohl
vacatıo legis für die Disziplinar- und Pastoraldekrete, den allzu verschiedenartigen Verhältnissen in den e1N-

zelnen Ländern un der Uneinigkeıit innerhalb derdie annn durch das Motu propri0 Munyus Apostolicum
VO 10 Junı auf unbestimmte eıit verlängert wurde, Kömmliıssıon selbst gescheitert. Es zeigte sıch sehr bald,
endet 11 Oktober, dem vierten Jahrestag der Kon- da{fß die Aufstellung konkreter un für die Gesamtkirche

verbindlicher Normen 1ın dieser dithizilen aterıe aufzılseröffnung. Zu diesem Datum treten auch die jetzt r n

lassenen Durchführungsbestimmungen 1n raft 324 (GGSrenzen stiefß. Waären die nachkonziliaren Arbeiten
nach Programm verlaufen, hätte die Arbeit dieser Kom-

Teilergebnisse M1SS1ON mMit der Errichtung einer Ständigen Kommuissıon
Die jetzt publizierten Durchführungsbestimmungen be- für Erziehung ım Rahmen der römiıschen Kongregatıon
treften jedoch NUur 1er Dekrete: das Dekret über das tür Seminare un Studien enden mussen. ber dieses
Hırtenamt der Bischöfe, das Dekret VO Dienst un Projekt War w1e das geplante Ständıige Sekretariat tfür
Leben der Priester, das Dekret über diıe zeitgemäße An- das Laienapostolat MItTt der allgemeinen Restrukturierung
PasSsSsung des Ordenslebens un das Dekret über die M1S- der römischen Kuriıe verquickt, dafß INan sıch Z
sionarısche Tätigkeit der Kirche. Zum Laiendekret WUur- entschlofß, die Institutionen Eerst 1M Rahmen der

allgemeınen Kurienreform schaften. Mıt der Verkün-den keine Durchführungsbestimmungen erl!assen. Dafür
1St bereits 13 Juli das vorläufige Komitee tür das digung der Durchführungsbestimmungen für die anderen
Laienapostolat die Stelle der gleichnamıgen nach- Dekrete hat auch die Kommuissıon tür die christliche Er-

ziehung Z ex1istieren aufgehört. Für die Durchführungkonziliaren Kommission reten, AUuUsSs der sich dann als
der provisorischen Vorstufe das VO: Dekret über das des schr wichtigen Dekrets über die Priesterausbildung
Laienapostolat vorgesehene ständıge Sekretarıat 1n Rom WAar keine eıgene nachkonziliare Kommuissıon geschaffen
herausentwickeln soll, dem die Aufgabe der Koordinie- worden. Die Kommissıon für die Erziehung hat sıch
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damıit icht befaßt. Da Abschnitt des Dekrets bestimmt, sionen. Rechtlich gesehen, S1e bloße Beratungs-
daß „Tür die einzelnen Völker un Rıten ıne eigene OISahnc des Papstes, die mıiıt der Ausarbeitung der Durch-
‚Ordnung‘ tür die Priestererziehung ausgearbeıtet“ wırd rührungsbestimmungen beauftragt 1018 Die VO den
un Rom sıch aut eine allgemeıne Rahmengesetzgebung einzelnen Kommissıonen erarbeiteten 'Texte wurden VO  3

beschränken solle, lıegt 1er die Inıtiatıve zunächst bei den der Zentralkommiıissıion, die H: Z7wel Sıtzungen, diıe
Ende Januar, dıe zweıte Ende Aprıil, abhielt, geprüftBischofskonferenzen, deren Beschlüsse jedoch VO  3 Rom

approbiert werden mussen. Im übrıgen hängt auch diese un dem apst zugeleıtet. Die Kommuissıonen selbst
Neuordnung MITt der Reorganısatıon der Seminarkongre- hatten auf die weiıtere Textgestaltung keinen Einfluf.
yatıon ZUSAMMMECIN, deren endgültige Gestalt und
Struktur och nıcht bekannt ISt. Yıeweınt einzelne natıo- MentalıtaLSS DTTe

nale Bischofskonterenzen bereıts konkrete Schritte Z Innerhalb der Oommıssıonen selbst machte sıch der Ein-
{ufß der Perıten, VOTr allem der Kanonisten den ika-Verwirklichung des Dekrets und ZUr Ausarbeitung reg10-
sterıen der Kurie un den römischen Hochschulen, ın einernaler Studienordnungen 1G  men haben, äfßt sıch

gegenwärtig och nıcht überblicken. Hıerin lıegt jeden- der Vorbereitungszeıit des Konzıils vergleichbaren VWeıse
£41ls eıne der erstrangıgsten Aufgaben, dıe 1n der näch- bemerkbar. S 1St eine Tatsache“, charakterisieren

die „Informatıions catholiques internationales“ 66)en eıit auf dıe nationalen Episkopate 7zukommen.
diesen Einflufß, „dafßß diıejenıgen, die während des Kon-

Charakteristik der Kommuissionsarbeiten 7115 wenı1gsten dısponiert N, Jjetzt meısten
entschlossen schienen, die Beschlüsse 1n einem miıinımali-Bevor WI1r dıe Durchführungsbestimmungen den Er-
stischen Sınne interpretieren.“ In diesem Zusammen-wähnten 1er Dekreten analysıeren un S1e in die all-

yemeıne nachkonziliare Aktıvıtät einzuordnen Ver- hang 1St ohl auch die Ansprache des Papstes die
suchen, sSEe€1 einıges Z allgemeinen Charakteristik der römische Kurıe VO 24 April 1 Lateran verstehen,

in der Paul N: die Mitglieder der Kuriıe ermahnte: „Wel-jetzt zu Ende gESANSCNECN Phase der Nachkonzilsarbeit
SESAZL Man War während des etzten Halbjahres recht ches immer UMNSETHE Meınungen über die verschiedenen
pessimistische Stimmen AaUS Rom gewöhnt. Sosehr der Lehren des Konzıils da  1l, bevor S1e promulgiert WULr-

den, heute muß WSCHS Ireue den Konzilsbeschlüssenaps bereits der Konstitulerung der nachkonziliaren
eindeutig, ohne Reserve un entschieden sein. . DasKommıissıonen gedrängt hatte (Motu propri0 Fınıs (J0ONn-

Cilio VO Januar 1966; vgl Herder-Korrespondenz Konzıiıl War ıne große Neuheit. ıcht alle Geister
disponiert, verstehen un: sıch eıgends Jhg., 75 bedächtig liefen die eigentlichen Kom-
machen. Jetzt aber heißt CSy die konzilıaren Lehren 1nmissionsarbeıiten A un obwohl die nachkonziliaren

Kommıissıonen Au denselben Mitgliedern ININECIN- das Lehramt der Kirche integrieren. Und WIr mussen
mI1t einem sıcheren un einmütıgen Glauben dıe Unter-ZESETZT Ww/1e die gleichnamıgen Konzilskommiss10-
weısungen un Vorschriften, die das Konzıil der Kirche

NCI, War die Arbeit doch durch vielerle1i Umstände Eer-

schwert un lıtt nıcht zuletzt einem 1Ur begrenzten übergı1bt, annehmen“ („Usservatore Römano“, 25 66)
Neben diesen Problemen der Personen un RıchtungenInteresse in den Reihen des Weltepiskopats. Die nach-
zab auch sachliche Schwierigkeiten, die sıch auf denkonziliare Zentralkommission erließ 1L1UT cehr allgemeıne

Normen. Die ersten Kommiss1onssitzungen tanden EerSt Gang der Arbeiten hemmend auswirkten. Es stellte sıch

Anfang Februar Sıe sıch 1n mehreren SI1t- sechr bald das methodische Grundproblem, das IA  — nıcht
einfach MIt der Tendenz „konservatıver“ un „Juristisch“zungsreihen der Kommissıonen und verschiedener Unter-
denkender Perıten, die Konzilsdekrete durch restriktivekommıssıonen un FExpertengruppen bıs Mıtte Maı hın

Am Maı wurden dıe Oommıssıonen VO apst CIND- Durchführungsbestimmungen abzuschwächen, iıdentifizie-
FrenNn kann; nämlıch ob der Erlaß VO detaillierten urch-fangen. Paul VI drängte dabe!i Z Abschlufß un kün-
führungsbestimmungen durch zentrale Instanzen über-digte das bevorstehende Ende der vacatıo leg1s ber

bereıts 1: Juniı wurde dann die vacatıo leg1s VC1I- haupt 1mM Sınne des Konzıils Nal oder ob nıcht richtiger
längert. ware, diese Durchführungsbestimmungen auf eın NOL-

wendiges inımum beschränken un dafür VeEeI»-Das Kliıma in den Kommissıonen WAar nıcht dasselbe w1e
während des Konzzils. Dıie Periten HNUr AL Teıl suchen, angepaßte regionale Lösungen über dıe Bischofs-

kontferenzen finden Hıer w 1e anderswo traten sıchdieselben geblieben. Während der ersten Kommissı0ons-
zweı Richtungen gegenüber, VO  = denen dıe ıne mMmOg-sıtzungen 1mM Februar fehlte fast diıe Häilfte der Kom-
lıchst detaillierte rechtliche Fıxierungen AUS ıcht NOLT-missionsmitglieder w 1e der ZULXE Mitarbeit berufenen Ex-

perten. Wohl wurden die Abwesenden schriftlich konsul- wendiıg denselben Gründen wünschte, die andere hingegen
möglıchst flexible Rahmengesetze anstrebte, der künf-tiert. ber dieser Weg erwıes sıch nıcht als yleich WIr-
tıgen Entwicklung ‚,gegenüber offenzubleiben. Die erstekungsvoll w1e dıe mündlıche Diskussion. Diese fehlende

Teilnahme War ohl nıcht blofß durch Mangel Inter- Richtung WAar nıcht unbedingt mi1t der „konservatıven“
der „römischen“ identisch, auch W E1 gerade VO:  $ dıe-

CS bedingt, sondern prıimar durch die Überbeanspru-
NZIE Seite die Neıigung juristisch-institutioneller yper-chung der Bischöte in ıhren Diözesen nach den langen

Absenzen während des Konzıils. Man MUu dabei auch trophıe unverkennbar WAar.

bedenken, da{fß gleichzeitig dıe Konsultationen über die Zusammenhang mL der KurienreformRealisierung der Konzilsbeschlüsse innerhalb der Bischots-
konterenzen einsetzen mußten, die Kommissionsmitglie- Neben diesen Grundproblemen spielten noch Z7wel -
der also neben der pastoralen Verantwortung für ıhre ere Faktoren iıne wichtige Rolle dıe ständıge ber-
Diözesen auf doppelte Weiıse mıiıt Sıtzungen un Konsul- schneidung der Projekte der nachkonziliaren Kommı1s-

s1ionen miıt dem Plan der Kurienretorm. Viele Projektetatıonen überlastet il, Zu bedenken 1St auch, da{fß
der Status dieser nachkonziliaren Kommissıonen ıcht (Errichtung eines Ständigen Sekretarıats für das Laıen-
derselbe War w1e der der gleichnamıgen Konzilskommuis- apostolat, Errichtung einer Kommiuissıon tür Erziehungs-
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fragen, Reform der Propagandakonkregation nach den bischofs, nıcht VO)]  > den Bischofskonferenzen ab Benach-
Bestimmungen des Missıonsdekrets) überschnitten sıch barte Diö6zesen oder Kırchenprovinzen werden jedochunmıiıttelbar mIiıt den Zuständigkeiten oder Reformvor- aufgefordert, möglıichst verwandte Lösungen aNnzu-

schlägen der Kommıissıon für die Kuri:enretorm streben.
Kardinal Roberti. So fie] z.B die Frage, ın welcher Ausdrücklich wırd testgehalten, da{fß neben cdiesen LECUCI)
Weıse un wı1e weıit (über das geplante Ständige Sekreta- Gremıen die bisherigen KöÖörperschaften (Diözesankon-
rıat hinaus) Laıen den Ämtern der Kurie beteiligt sult, Domkapıtel) bestehenbleiben. Bedenkt in  =) diese
werden sollen das Bischofsdekret (Abschnitt 10) Nebeneinanderstellung VO  e} diözesanen Gremıien (zuaußert ausdrücklich den Wunsch nach einer solchen Be- denen ın den deutschsprachigen Diözesen noch die Seel-
teiligung der Laıen unmıttelbar ın die Kompetenz sorgsamter kommen), wird INa  3 ıne ZeW1sse INst1tu-
der Ommıiıssıon tür die Kurienreform. Weıter galt C5Sy, tionelle Hypertrophie, die 1er VO Konzil ausgeht un
die Interdependenz der verschiedenen Ebenen und Zu= 1mM Zeıichen eines Kompromıisses zwıschen bestehendem
ständigkeiten beachten (hier nachkonziliare Kommıiıs-
S1O0nNnen OFrt Kommissıon für die Retorm des kanoni-

Alten un Versuchen entstanden 1St, nıcht leugnen
können. Um das Bıld abzurunden, se1 hier auch auf die

schen Rechts: 1er römische Rahmengesetzgebung dort VO Zentralkomitee der deutschen Katholiken AaUSSC-die Zuständigkeiten der Bıschofskonferenzen). In diesen arbeiteten Vorschläge den Laı:envertretungen auf
1M gegenwärtıigen Übergangsstadium unvermeıdlichen Pfarr-, Diıözesan- un Bundesebene hingewiesen. ach
Verquickungen und Überschneidungen liegt eiıne unbe- diesen Vorschlägen (vgl Herder-Korrespondenz ds Jhg.,zweıtelbare Getahr: die Gefahr namlıch eınes auf der 358), dıe inzwischen der Deutschen Bischofskonferenz
Stelle tretenden instıiıtutionellen Immobilismus, der, VeEOI- zugeleitet wurden, csollen reine Laj:enausschüsse auf allen
schärft durch mangelnde Koordination, aber auch durch Ebenen gebildet werden. Dıiese Laienpfarr- un: Diöze-
mangelnden Mut ZUur Inıtiatıve auf der mıiıttleren un sanausschiüsse stunden auf der Ebene der Diözese Kn
unferen Ebene, Aus eiınem schr unbestimmten, 1ber sehr neben dem Seelsorgsamt (mıt dem S1e CNS INmMEeEeN-
tietsiıtzenden Legalitätsdenken heraus siıch bereits 1m in- arbeiten sollen), neben dem Priester- un neben dem
stıtutionellen Vorstadium der eigentlichen pastoralen Seelsorgsrat (aus Geıistlıchen, Ordensleuten un Laien).Reformen verfangen droht. Diese Getahr besteht ohne Hıer stellt sıch die Frage, ob diese Gremıien, sSOWwelt INnan
Zweıtel nıcht NUur 1n Rom, sondern auch 1n den Diözesen VO  S der Notwendigkeit eiınes jeden einzelnen VO  3 ıhnen
un bei den Bischofskonferenzen. Auch auf dem Katho- überzeugt 1St un INa  ; dieLaien durch reine Lai:engremien
likentag in Bamberg wurde wiederholt das Argument 1m Leben der Diözese besten repräsentiert weıfß,
vorgetragen, INa  — musse A hinsıchtlich der Neugestal- nıcht in einer Weıse mıteinander verbunden werden soll-
Lung der usammenarbeıt 7zwıschen Klerikern un Laıen Cn daß für ıne möglıchst funktionale Teamarbeit Z7W1-
in der Kırche EerST die Retorm des kirchlichen Gesetz- schen Geıistlichen, Ordensleuten un Laıien ZESOFrZT wiırd.
buches abwarten. Nun hat 1ber das Konzıil gerade 1in uch auf diözesaner Ebene könnte durch ıne Überzahl
diesem Bereich genügend Anstöße gegeben, die aufßer- un alten Institutionen un Beratungsgremien
halb rechtlicher Fixierungen leiben, VOTL allem DE hın- der kirchliche Immobilismus eher gefördert als gehemmt
sichtlich der Entscheidungsfreiheit des Laıien bei der Ver- werden. Für die Repräsentatıivıtät dieser remıen un
wirklichung der VWerte der zeitlichen Ordnung. Hıer ıhre Leistungsfähigkeit tür Pfarrei un Diözese wırd
geht mehr um den Wandel VO  3 Mentalı:täten als zudem entscheidend se1n, welche Schichten un Gruppen
die Veränderungen rechtlicher Normen. Gläubigen 1n sı1e entsandt werden.

Institutionelle Reformen Ireien ın Krafl Straffung birchlicher usammenarbeit
Miıt dem Erlaß der Durchführungsbestimmungen Z FEiınen zweıten Schwerpunkt bılden die Bestiımmungen
Bıschofs- un Z Priesterdekret LREeLCH die wichtigsten über die rationellere Verteilung des Klerus Die noch
VO Konzıiıl dekretierten institutionellen Reformen ın recht weitläufigen Bestiımmungen des Bischofs- un
raft die Vorschriften über die Biıschofsernennungen, Priesterdekrets werden Jetzt dahingehend präzısıert, da{ß
über das gewünschte Rücktrittsalter, die Ernennung VO  — 1n Rom eın eigener Rat AT Ausarbeıitung entsprechender

Normen errichtet werden un: daß bei den Bischofskon-SOr Bıschofsvikaren, die jurisdiktionelle Aufwertung der
Koadjutoren und Weihbischöfe USW.,. Hıer seı1en NUr dreıi ferenzen ıne eıgene Kommıissıon dafür gebildet werden
Bereiche besonders herausgegrifften: die Errichtung VO  — soll Zudem werden die Bischötfe ermahnt, die Seminar-
Priester- un Pastoralräten 1n den Dıözesen, die Bestim- erziehung gestalten, da{ß die Kandidaten ZUuU Seel-
INuNgen über eine rationelle Verteilung des Klerus, das sOorgseinsatz auch außerhalb der eıgenen Diözese gee1gnet
Verhältnis zwıschen Bischof un Ordensleuten. sind. Obwohl der Vorschrift der Inkardination nıcht
Be1i der Bestimmung der Priester- un Pastoralräte legt gerüttelt wiırd, wırd der Wechsel VO  e eıner 1n die andere
sıch das Dekret merkliche Zurückhaltung aut Jeder Dıiözese doch durch eıne Reihe VO EinzelbestimmunggnBiıschof 1St verpflichtet, eiınen Priesterrat berufen, er]eichtert.
aber dieser hat, w1e der ‚sehr gewünschte“ Pastoralrat, Am schwierigsten gestaltete sıch be1 der Ausarbeitung
WI1e der Titel Sagt, u  an| beratende Funktionen. ber das der Durchführungsbestimmungen die Fixierung der Nor-
Wıe der Zusammensetzung dieser Gremien (vgl Bischofs- ICN tür das Verhältnis zwıschen Diözesanbischof un:

Ordensklerus. Mehrere Interventionen VO seıten derdekret, Abschnitt Z un Priesterdekret, Abschnıitt
und über die Bestellung der Mitglieder Sagı das päpstliche Ordensoberen beım aps sınd dem Jjetzıgen Dekret VOT-
Dekret nıchts AZUS. Theoretisch besteht also die Möglıch- AuUS  C Nıcht wenıger als 18 Paragraphen beziehen
keit direkter Wahl der Miıtglieder der beiden Gremıien sıch darauf. Erzbischof Felicı erklärte 1n der eingangs _
durch den Klerus bzw beim Pastoralrat durch Priester, wähnten Pressekonferenz, die CUGCcH Normen verbänden

In kluger Weıse die Bedürtnisse des Eigenlebens und derOrdensleute un Laıen. VO dieser Möglıichkeit Ge-
brauch gemacht wiırd, hängt VO Ermessen des Einzel- Eigenaktıivıtät der Orden mıt der pastoralen Aktions-
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einheit b} derer jede Diözese bedürte Wıe bereits das die VO  3 den beiden Organen bilden sind behandelrt
Bischofsdekret verstärken die Durchführungsbestimmun- werden uch 1er wiıird die Linıe des Bischofsdekrets
BCN noch mehr die Jurisdiktionsgewalt der Bischöfe fortgesetzt Dıie Rechte der Bischöfe werden mehr betont
allen Fragen der Seelsorge. Mehr als die Zusammen- als die Eigenständigkeit der Orden Von Konsul-
arbeit wiıird 1er die Unterordnung betont. tatıon der Ordensoberen durch die Bischofskonterenzen
Deutlich Zzeichnen sıch diesen Durchführungsbestim- oder VOI der Entsendung VO!] Vertretern der Ordens-
INUNSCH Z W O1 Grundlinien ab Aut der Seıite wird oberen die Bischofskonferenzen oder deren Fach-
die Stellung des Einzelbischots (gegenüber den Ordens- kommissionen 1STt ıcht die ede Die Schwierigkeiten

der Zusammenarbeit scheinen diesem Sektor nochleuten) gestärkt un wırd der Aufwertung der
Koadjutoren un Weihbischöfe auf die diözesane ber- keineswegs überwunden SC1MH

hoheit des Bischots geachtet, autf der anderen Seıite CI-

fahren die Bischofskonferenzen I weıltere deutliche Retorm der Propaganda Fıde
Aufwertung M1 eachtlichen Kontrollfunktionen auch Unter den Bestimmungen ZU Missionsdekret 1SE dıe
ber die Einzeldiözese (z der rage der rationel- über die Reform der Propaganda Fide die wichtigste Mıt
leren Verteilung des Klerus) Eın Novum, das dem Inkrafttreten der Reform der Propagandakongre-
Bischofsdekret ıcht vorgesehen WAal, 1ST die Eiınraumung gatıon erhält die Zzweıte römische Kongregatıion (nach
des Vorschlagsrechts die Bischotskontferenzen be] der Reform des Heiligen Offiziums) W EN1IgSTCENS der
Bischofsernennungen Di1eses Vorschlagsrecht 1ST reilıch Spıtze CeiNe 1NECUEC Struktur Dıie Propagandakongregation
sehr allgemein gehalten un sollte offenbar erster wiırd aber nıcht 11ULr ıhrer Spıtze NECUu strukturiert, SOMN-
1.ınıe der besseren Intormation Roms über die möglıchen dern wırd iıhrem Zuständigkeitsbereich eher noch aut-
Kandıdaten dienen; enn heißt Abschnıitt des Die Propagandakongregation 1IST künftig als
ersten Durchführungsdekrets, die Bischofskonferenzen CINZ1ECS römisches Dikasterium für alle Mıssıonen
sollten nach den VO A postolischen Stuhl festgelegten ständig Soweıt Missionsbereiche Aaus$ irgendwelchen Grün-
oder noch festzulegenden Normen jahrlıch ber die für den noch anderen Kongregationen zugeordnet sınd sol-
das Bischofsamt geeigneten Kandıdaten ıhres CISCHNCH len Ort CISCNC Missionssektionen gegründet werden, un
Terriıtoriıums beraten un: die Namen dem Apostolischen 1ese sollen MIC der Propaganda i1l-
Stuhl vorlegen Das Ernennungsrecht des Papstes bleibe arbeiten Der Propaganda Fıde sınd auch alle apst-
dabe; unangetastet Das bisher geltende Vorschlagsrecht lichen Missionswerke unterstellt Das Missionsdekret be-

den Diözesen (Domkapitel) wırd dadurch ıcht be- StEiMMT Abschnitt 111 „An der Leitung dieser Kon-
rührt Da für die Zukunft alle Privilegien der Laien und gregation sollen ausgewählte Vertreter all derer wirk-
der staatlichen Obrigkeit bei der Ernennung VO BischöÖ- Anteil MMIT entscheidender Stimme haben, die
fen abgeschafft sınd bleibt Vorschlags- un! Ernennungs- Missionswerk mitarbeiten Bischöfe AUS der Sanzen Welt
recht ausschließliche Kompetenz der Hierarchie iıne ach Anhören der Bischofskonferenz, WIC auch Leıter
Konsultation der Gläubigen direkter oder ındirekter der Instıtute un der Päpstlichen Missionswerke; Ver-
Orm 1ST ıcht vorgesehen In diesem Punkt hat sıch der fahrensweise un Verfassung werden VO römischen
hierarchische Zug eher verschärft Bischot festgelegt Diese sind estimmten Zeitabstän-

den zusammenzurufen, MI1 der Autorıität des Pap-Dıiıe Ernenuerung des Ordenslebens ST  ® die oberste Leitung des Missionswerkes
Die Bestimmungen über die Erneuerung des Ordens- auszuüben Das Durchführungsdekret fest „An
lebens gehen sehr 115 Detail Die Generalkapitel der der Leıtung der Kongregatıon der Propaganda Fıde neh-
Orden sollten künftig wen1gstens alle Z W O61 bıs rel Jahre InNnen Vertreter MI entscheidender Stimme teıl (In
statthinden DBetont wiırd die möglichst breite Konsulta- moderatione partem habent), wWenn der apst C111-

zelnen Fällen nıcht anderes bestimmt un Z W art10N der Ordensangehörigen bei der Vorbereitung der
Generalkapitel Die Generalkapitel erhalten auch das 7wölf Prälaten Au den Mıssıonen, MS Aus anderen
Recht, Bestimmungen der Ordenskonstitutionen ad Regionen; 1CT Vertreter der Vorstände der Miıss10ns-

instıtute, VAACNT: Vertreter der Päpstlichen Werke Die Mıt-eEXperımenNtUum andern, SOWEeILT solche Änderungen
ıcht Widerspruch Z Kıgenart des betrefftenden glieder dieser Versammlung (conventus) werden auf
Ordens stehen ber die Möglichkeit der Zusammen- fünf Jahre ernannt. Eın Fünftel der Mitglieder wiırd

jedes Jahr ausgewechselt. Dıie Bischofskontfterenzen unlegungen der Aufhebung ıcht mehr lebensfähiger In-
tLitute wiırd wiederholt W 4as bereits Ordensdekret die Päpstlichen Werke sollen nach den VO!] Apostolischen
(Abschnitt 21) festgelegt 1ST Instıtuten un Klöstern, Stuhl erlassenden Normen dem apst Namenslisten

VO Kandidaten für dieses Gremium vorschlagen Ausdıe nach Rücksprache MI1L den zuständıgen Ortsbischöten
un nach dem Urteil des Heiligen Stuhles eın £frucht- diesen Vorschlagslisten soll dann der apst die Mitglie-
bares Wırken mehr versprechen, soll verwehrt werden, der auswählen Nach dem gleichen Vertahren sollen die
noch Ov1ızen aufzunehmen: S1C sollen nach Möglich- Konsultoren bestimmt werden Dıie Vertreter der Miıs-
eıit anderen, Jebenskräftigeren, dem Ziel un sionsorden, die regionalen Missionswerke un: die inter-

(Geıist nach verwandten Instıtut oder Kloster angeschlos- nationalen Laı:engremien sollen MIT beratender Stimme
sCc=mI werden Im Rahmen der Religiosenkongregation diesem Gremıium teilnehmen. Damıt der Zusammen-
Rom soll ein Rat gebildet werden, der den General- hang zwischen CGkumene un 1Ss1o0nN .auch 1inSt1-

SUPCT10OTFCcNH als Konsultationsorgan dienen coll Die Kon- tutionellen Ausdruck ı diesem Rahmen finde, 1SE künft-
ferenzen oder Nationalvereinigungen der Ordensoberen Ug der Präsıdent des Einheitssekretariats kraft se1ine>

sollen „confidenter et reverenter MITt den Bischofskon- Amtes Mitglied der Propaganda, WI1IC umgekehrt der
terenzen usammenarbeiten Die die Bischofskonferen- Prätekt der Propaganda kraft SC111C5 Amtites Mitglied des
zen und die Konterenzen der Ordensoberen SCMEINSAM Einheitssekretariats ı1STt.

Die usammenarbeıt Bereich der Mıssıonen soll aberberührenden Fragen sollen gyemischten Kommuissıonen,
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icht Nur an der Spiıtze organiécher gestältet, s<5ndern SETZUNGSOrganN für die Kn d bzechluese werden. Hier
auch auf der unteren Ebene durch Intensivierung gC- leiben noch viele Fragen und Erwartungen offen.
meinschaftlicher Pastoralarbeit, durch usammenarbeit och mehr -als für Rom 1St aber für die Diözesen un für
in den Bıschotskonferenzen un zwiıschen den Bischofs- die Bischotfskonferenzen das Inkrafttreten der ersten
konterenzen der Missionsländer un der Mutterkirchen Durchführungsbestimmungen Eerst der eigentliche Anfangreaktiviert un gyestrafit werden. Dıe Bischofskonferen- der nachkonziliaren Arbeiten. Auf diözesaner un reg10-

in den Miıssıonsländern werden 7zudem aufgefordert, naler. Ebene wıird das eigentliche Nachkonzil erst damıt
1m Sınne des Missionsdekrets „auch neue“ Methoden der beginnen. Die notwendiıgen rechtlichen un: institutionel-
Einpflanzung der Kırche in den Missionsländern CI - len Strukturen mussen gyeschaften werden, die Voraus-
proben durch Adaptatıion der Evangelisationsmethoden, SETZUNG für die VO Konzil inaugurierten u  301 kollegia-
der liturgischen Formen, des Ordenslebens un der kırch- len un synodalen Formen der usammenarbeit sind. Dıie
lichen Gesetzgebung. pastoralen Leitlinien mussen gefunden und in der Praxıs

erprobt werden, die das cOhristozentrische un: zugleichad experıiımentum gemeınschaftsformigere Kirchenverständnis des Konzils
auch 1m kirchlichen Alltag ZU Ausdruck bringen. Ge-1le in den dreı Durchführungsdekreten enthaltenen Nor-

i1HNECN sınd provisorıschen Charakters un ad experiımen- rade deswegen erweısen sıch die verschiedenen diözesanen
eingeführt. Sıe werden endgültig EerSt 1n raft treten Beratungs- un Arbeitsgremien als VO besonderer Be-

miıt der Reform des anonischen Rechts Bıs dahıin bleibt deutung. Hıer mussen die Formen der Zusammen-
1ne genügend lange Spanne Zeıt, die Erfahrungen, arbeit praktizıiert un erprobt werden. Auch 1er hat INa  —;

die INan MIt den Normen gyemacht hat, nutzen, VO Rom her Freiheit gelassen. Nach dem ursprünglichen
die wenıger praktikablen fallenzulassen, andere abzu- Durchführungsprojekt War vorgesehen, dafß eın
andern. Dıie Bischofskonferenzen werden aufgefordert, Drittel der Mitglieder der schaftenden diözesanen rıe-
hre Erfahrungen, Vorstellungen, Kritiken un Vorbe- sterräte VO  e den Priestern cselbst gewählt würden. Der
halte Rom mitzuteilen, damit diese be] der Festlegung der apst hat bei der etzten Überprüfung der Texte anders
endgültigen Normen berücksichtigt werden können. Man entschieden. Es bleibt w1e schon erwähnt dem Bischof

überlassen, W1€e den Rat USaMMENSETZT, ob durch Er-Wr also bestrebt, der Erfahrungswirklichkeit mehr als
bisher Rechnung tragen un die kirchliche Dıiszıplinar- NCEHNNUNG oder durch Wahl Wenn 1er zunächst auch die
gesetzgebung flexibler gestalten. Mag INan darın auch Rücksicht auf die Entscheidungsfreiheit des Einzelbischofs
eın YEW1SSES Zögern, die VO: Konzzil dekretierten Veräan- ausschlaggebend SCW CSCIL seın mMag, hat diese Lösung
derungen ohne Abstriche durchzuführen, teststellen, gegenüber der ursprünglıch vorgeschlagenen doch den
zeıigt sıch 1er doch zugleich die Bereitschaft, dem be- ıcht übersehenden Vorteıil, da{fß mehr Inıtıatıve VO

schleunigten Wandel gesellschaftlicher un seelsorglicher un her un eine ANSCMESSCHNCIE Repräsentatıivıtät mOg-
Verhältnisse Rechnung tragen. 1ıne NCUCS, wenıger ich werden. Das gilt noch mehr für die Pastoralräte, die
tarres Verständnıis kirchlicher Rechtsstrukturen bahnt sıch, wenn S1€e in der richtigen, alle Meınungen un
sıch Gruppen umfassenden Weıse besetzt werden, als die Kon-
Obwohl die unmıiıttelbare Nachkonzilszeit mIt der Ver- taktorgane zwıschen allen in der Kirche engagıerten
öffentlichung der Durchführungsbestimmungen als a1b- Kräfte entwickeln könnten.
geschlossen gelten kann, 1ISt mıiıt diesem gew1fß wichtigen Als erster Schritt, durch den die rechtlichen un instıtu-
Akt ErSt eın erster Anfang konziliarer Verwirklichung tionellen Voraussetzungen für die Verwirklichung der

Konzilsbeschlüsse geschaften werden, iSt der jetzıge Ab-ZESETZEL. Das gilt für Rom Die Kurienreform befindet
sıch och in eınem Stadium des Experimentierens, die schlu{fß der Arbeiten der nachkonziliaren Kommıissıonen
Kommissıon tür die Retorm des kanonischen Rechts hat VO gröfßster Bedeutung. In der nächsten Zukunft wird
ihre eigentliche Arbeit ERSE mit dem Ende des Konzils die Hauptlast un die Hauptverantwortung für die
aufgenommen, die „große“ Liturgiereform Artet noch nachkonziliare Arbeıt be1 den Bischofskonferenzen 1e-
aut ihre stufenweise Verwirklichung. Die verschiedenen SCI, deren Zuständigkeitsbereiche beträchtlich AaNSC-

wachsen sind. ber esS ware wohl die yrößte nachkonzi-VO  } en Konzıilsdekreten vorgesehenen Pastoraldirekto-
rıen, wI1ıe das se1it Jlängerer eit erwartete und och für liare Selbsttäuschung, meınen oder wen1gstens VO  — der
dieses Jahr angekündigte Direktorium ZU Okumenis- stillschweigenden Voraussetzung auszugehen, das Ent-

scheidende der Nachkonzilszeit se1l die Erneuerung dermusdekret, sınd noch ıcht veröffentlicht. Dıie drei, VOTL
un während des Konzıils geschaftenen un inzwischen rechtlichen Strukturen der Kırche. Diese können _dıe
erweıterten Sekretariate ZUuUr Förderung der Einheit der pastorale Arbeıt, die innerkirchliche Kommunıikation, die
Christen, für die nıchtchristlichen Religionen und für Ausformung eıner größeren innerkirchlichen Vielfalt Eer-

die Nichtglaubenden bleiben bestehen un werden ohl leichtern, führen S$1e aber nıcht VO  3 sıch Aus herbe!]. Dıiıe
CIST 1m Verlauf der Durchführung der Kurienreform als Lockerung un zugleich organıschere Fortbildung der
Beratungs- un Ausführungsorgane des Papstes in iıhren Strukturen erleichtern die Eigeninitiatıve der einzelnen
Jeweiligen Kompetenzbereichen ihre endgültige Struktur un: der verschiedenen Gruppen, aber sıie vermögen diese
erhalten. Dıiıe Päpstliche Ommı1ssıon für die publizistı- Eigeninitiative ıcht wecken. Um wichtiger un
schen Miıttel 1St daran, die VO] gleichnamigen Konzils- dringender erscheıint CS, daß InNnan über eın bloßes Warten
dekret vorgeschriebene Pastoralinstruktion erarbeiten. auf rechtliche Bestimmungen hinausdenkt un sıch auch

nıcht mıiıt dem bloßen Ausgleich 7zwischen tatsächlichenDas durch das Okumenismusdekret vorgesehene ökume-
nısche Dırektorium 1St och für dieses Jahr angekündıigt. oder vermeintlichen Gegensatzen, die die ersten nach-
Die Ommı1ss1o0n für die Reform des kanoniıschen Rechts konziliaren Reformen 1mM „Kirchenvolk“ ausgelöst haben,
wırd, W as Rom anlangt, ın der nächsten Zeıt, WEn ıhre begnügt un die wirklichen Sachprobleme, die das
Arbeiten einmal 1M SanNzeCch Umftang angelaufen sind, Konzıl aufg1ibt, der Basıs, 1n den Diözesen un 1n den
immer mehr ZU wichtigsten Anwendungs- un Um- Pfarreien, in Angriff nımmt.
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